
 

STADT RAGUHN-JEßNITZ 
Der Bürgermeister 
 

 

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für 
 

 die Errichtung  das Versetzen  die Änderung 

 eines Grabmals  einer Einfassung  einer Grabplatte 
 

  Grabstätte 
Friedhof 

 
Feld 

 
Reihe 

 
Nummer 
 

 

 Urnenwahlgrab  Einzelwahlgrab  Doppelwahlgrab  Kinderwahlgrab 

 Reihenerdgrab  Reihenurnengrab  Doppelwiesengrab   
 

Name und Vorname des Verstorbenen 

 
 

  Grabmaloberteil 

Werkstoff (handelsübliche Bezeichnung) 

 
Farbe (nach Bearbeitung) 

 
Maße: Höhe in cm 

 
Breite in cm 

 
Stärke in cm 

 
Bearbeitung: Vorderseite 

 
Seiten 
 

Rückseite  

 
Oberseite 

 
Schrift: Art 

 
Bearbeitung/Material/Farbe 

 
Ornament/Symbol: Art 

 
Bearbeitung/Material/Farbe 

 
 

  Sockel 
Werkstoff (handelsübliche Bezeichnung) 

 
Farbe (nach Bearbeitung) 

 
Bearbeitung 

 
Maße: gesamte/sichtbare Höhe in cm 

 
Breite in cm 

 
Länge in cm 

 
 

  Gruftplatte 
Werkstoff (handelsübliche Bezeichnung) 

 
Farbe (nach Bearbeitung) 

 
Maße: Länge in cm 

 
Breite in cm 

 
Stärke in cm 

 
Bearbeitung: Oberseite 

 
Seiten 

 
Schrift: Art 

 
Bearbeitung/Material/Farbe 

 
Ornament/Symbol: Art 

 
Bearbeitung/Material/Farbe 

 
 

  Einfassung 
Werkstoff (handelsübliche Bezeichnung) 

 
Farbe (nach Bearbeitung) 

 
Maße: Länge in cm 

 
Breite in cm 

 
Stärke in cm 

 
Bearbeitung: Oberseite 

 
Seiten 

 

 
Hinweis für den Antragsteller (Nutzungsberechtigter) und die ausführende Firma: 
Es ist bekannt, dass vor Genehmigung des Antrages mit der Versetzung / Errichtung nicht begonnen werden darf und 
dass ein(e) nicht genehmigte(s) Grabmal / Gruftplatte / Einfassung auf Kosten des Antragstellers (Nutzungsberechtig-
ten) entfernt werden kann. Weiter ist bekannt, dass die ausführende Firma gem. § 33 Abs. 1 Ziffer 5 Friedhofssatzung 
der Stadt Raguhn-Jeßnitz in der derzeit gültigen Fassung ordnungswidrig handelt, wenn sie entgegen des § 24 Abs. 1 
und Abs. 3 der Friedhofssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anla-
gen errichtet oder verändert. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet 
werden. Der Genehmigungsantrag ist gebührenpflichtig.  

 

  Antragsteller (Nutzungsberechtigter)  Ausführende Firma (Stempel, Datum und Unterschrift) 

Name und Vorname 

 
Straße, Hausnummer 

 
PLZ, Wohnort 

 
 

   Unterschrift, Datum 
 
 
 



 

STADT RAGUHN-JEßNITZ 
Der Bürgermeister 
 

 

Skizze 
Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 mit Schrift-/ Symbol-/ Ornamentanordnung; Grundriss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bescheid 
 

Absender 
 
Stadt Raguhn-Jeßnitz      Raguhn-Jeßnitz, ________________ 
Rathausstraße 16 
06779 Raguhn-Jeßnitz  
 
 

 Der umseitige Antrag wird genehmigt 

  

 Der umseitige Antrag wird mit folgenden Auflagen genehmigt: 

  

  

  

  

 Der umseitige Antrag wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

  

  

  

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Raguhn-Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-
Jeßnitz OT Raguhn, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
 
Unterschrift/Stempel 


